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EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
Karlsruhe 
 
ISIN DE0005220008 (WKN 522 000) 

 
 
Einberufung der Hauptversammlung 
 
 
 
Wir laden unsere Aktionäre hiermit ein zur 

ordentlichen Hauptversammlung 
 

am  
 

Donnerstag, den 7. Mai 2026, 
um 10:00 Uhr (MESZ) 
 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und 
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung 
(Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist 70567 Stuttgart,  
Schelmenwasenstr. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Der Begriff Aktionäre steht hier nicht für den Plural der männlichen Form, sondern bezeichnet hier und 
nachfolgend geschlechtsneutral die Personengesamtheit aller Aktionäre unabhängig davon, ob und welches Geschlecht 
Aktionäre haben. Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. 
Alle nachfolgend verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe gelten stets gleichermaßen für 
natürliche Personen jeden Geschlechts sowie jegliche juristische Personen und sind immer geschlechtsneutral zu 
verstehen. 



Hauptversammlung 2026 
 
Einberufungsbekanntmachung 

 

3 / 33 27. März 2026  

Inhaltsverzeichnis 

I. Tagesordnung...................................................................................................................................... 4 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2025, des 
zusammengefassten Lageberichts für die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und den 
Konzern (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
den §§ 289a, 315a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das 
Geschäftsjahr 2025 ...................................................................................................................................... 4 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025 ..... 4 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2025 ................................................................................................................................................................... 5 
 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 ....................................................................................................................................... 5 
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026, 

des Prüfers für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen sowie des 
Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung 2026 .................................................................. 5 

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts ...................................................... 6 
7. Wahlen zum Aufsichtsrat .......................................................................................................................... 6 
8. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahme an der 

Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) ................................................................... 12 
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu zehn Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsverträgen zwischen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und 
Tochtergesellschaften ............................................................................................................................... 12 

II. Weitere Angaben zur Einberufung .................................................................................................. 17 
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte ........................................................................................... 17 
2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts ..................................................................................................................... 17 
3. Stimmabgabe durch Briefwahl ............................................................................................................... 19 
4. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten ................................................ 20 
5. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter ................................................................................................................................ 22 
6. Hinweise für Intermediäre ..................................................................................................................... 23 
7. Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung ........................................................................ 23 
8. Recht der Aktionäre nach den §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 AktG, Rederecht gemäß 

§§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Absatz 5 und 6 AktG, Auskunftsrecht gemäß §§ 118a 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Absatz 1 AktG und Recht zur Einreichung von Stellungnahmen 
gemäß § 130a Absatz 1 bis 4 AktG .......................................................................................................... 24 

9. Hinweis auf zugängliche Informationen ............................................................................................ 28 
10. Übertragung der Hauptversammlung im Internet .......................................................................... 29 
11. Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung ........................... 29 

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter ........................................................ 32 
 

  



Hauptversammlung 2026 
 
Einberufungsbekanntmachung 

 

4 / 33 27. März 2026  

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG und des gebilligten Konzernabschlus-
ses, jeweils zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten La-
geberichts für die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und 
den Konzern (einschließlich des erläuternden Berichts des Vor-
stands zu den Angaben nach den §§ 289a, 315a HGB) sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und 
Konzern-abschluss am 23. März 2026 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit 
gemäß § 172 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Eine Beschlussfassung der 
Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher gesetzlich nicht 
erforderlich und aus diesem Grund nicht vorgesehen. Die unter diesem 
Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  

http://hv.enbw.com↗ 

kostenfrei öffentlich zugänglich und werden dort auch während der Hauptver-
sammlung zugänglich sein. Ferner werden diese Unterlagen in der virtuellen 
Hauptversammlung näher erläutert. 
 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des 
Geschäftsjahres 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen 
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 559.284.284,52 € zur 
Ausschüttung einer Dividende von 1,70 € je dividendenberechtigter Aktie, das 
entspricht bei 324.411.166 dividendenberechtigten Stückaktien einem Betrag von 
551.498.982,20 €, zu verwenden und den Restbetrag von 7.785.302,32 € auf neue 
Rechnung vorzutragen. 

Die Auszahlung der beschlossenen Dividende erfolgt gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 
AktG am 12. Mai 2026. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 
Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2026, des Prüfers für die prüferische Durchsicht 
unterjähriger Finanzinformationen sowie des Prüfers für die 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung 2026 

5.1  Der Aufsichtsrat schlägt gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsaus-
schusses vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, für das 
Geschäftsjahr 2026 zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie 
zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 
30. Juni 2026 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts 
sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger 
Finanzinformationen im Sinne von § 115 Absatz 7 WpHG des Geschäftsjahres 
2026 zu wählen. 

5.2 Der Aufsichtsrat schlägt gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsaus-
schusses vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum 
Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger 
Finanzinformationen im Sinne von § 115 Absatz 7 WpHG des Geschäftsjahres 
2027 zu wählen, sofern eine solche prüferische Durchsicht vor der nächsten 
Hauptversammlung erfolgt. 

5.3 Der Aufsichtsrat schlägt gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsaus-
schusses vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum 
Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 zu 
wählen. Die Wahl zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt nur 
für den Fall, dass der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Art. 37 der 
Abschlussprüfer-RL 2006/43/EG i.d.F. der CSRD (EU) 2022/2464 vom  
14. Dezember 2022 eine ausdrückliche Wahl dieses Prüfers durch die Haupt-
versammlung verlangt, die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung also 
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nach dem deutschen Umsetzungsrecht nicht ohnehin dem Abschlussprüfer 
obliegt. 

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat erklärt, dass seine Empfehlung frei 
von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die 
Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Absatz 6 der 
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an 
die Abschlussprüfung der Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt wurde. 
 

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 

Nach § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften 
jährlich einen Bericht über die Vergütung der gegenwärtigen und früheren 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats (nachfolgend kurz „Vergütungs-
bericht“ genannt) zu erstellen. Vorstand und Aufsichtsrat der EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG haben für das Geschäftsjahr 2025 einen Vergütungs-
bericht nach § 162 AktG erstellt. Der Abschlussprüfer hat diesen Vergütungsbericht 
nach § 162 Absatz 3 AktG geprüft und einen Vermerk über die Prüfung erstellt, der 
dem Vergütungsbericht beigefügt worden ist. Der Vergütungsbericht ist der 
Hauptversammlung gemäß § 120a Absatz 4 AktG zur Beschlussfassung über dessen 
Billigung vorzulegen.  

Der Vergütungsbericht ist (nebst dem Vermerk des Abschlussprüfers) ab Ein-
berufung der virtuellen Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft  

http://hv.enbw.com↗  

kostenfrei öffentlich zugänglich und wird dort auch während der gesamten 
Hauptversammlung zugänglich sein (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG). 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das 
Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 
 

7. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Gemäß § 8 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus  
20 Mitgliedern und setzt sich gemäß den §§ 96 Absatz 1 und 2, 101 Absatz 1 AktG 
und § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 MitbestG aus zehn von der Hauptversammlung und 
zehn von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern sowie zu mindestens  
30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern (also jeweils 
mindestens sechs Frauen und sechs Männern) zusammen. Die Vertreter der 
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Anteilseigner und der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat haben jeweils gemäß § 96 
Absatz 2 Satz 3 AktG Widerspruch gegen eine gesamthafte Erfüllung des Mindest-
anteils von Frauen und Männern im Aufsichtsrat erklärt. Dies hat zur Folge, dass 
der Mindestanteil von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer 
jeweils getrennt zu erfüllen ist. Von den zehn Sitzen der Anteilseigner im 
Aufsichtsrat müssen daher mindestens drei mit Frauen und mindestens drei mit 
Männern besetzt sein.  

Die Amtszeit aller zehn derzeit amtierenden Vertreter der Anteilseigner im Auf-
sichtsrat endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 7. Mai 2026, die über die 
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Beschluss 
fasst.  

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die nachfolgenden Personen jeweils mit 
Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 7. Mai 2026 als Vertreter der 
Anteilseigner zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der EnBW Energie Baden-
Württemberg AG zu wählen. Die Wahl erfolgt jeweils für eine Amtszeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in 
dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet: 

a) Herrn Dr. Danyal Bayaz, München, Minister für Finanzen des Landes Baden-
Württemberg 

b) Herrn Dr. Dietrich Birk, Göppingen, Geschäftsführer des VDMA e. V. Baden-
Württemberg 

c) Frau Stefanie Bürkle, Sigmaringen, Landrätin des Landkreises Sigmaringen 

d) Herrn Lutz Feldmann, Bochum, Selbstständiger Unternehmensberater, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

e) Frau Marika Lulay, Heppenheim, Selbstständige Beraterin 

f) Herrn Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach, Düsseldorf, Geschäftsführender 
Gesellschafter der maubach.icp GmbH, Düsseldorf 

g) Herrn Günther-Martin Pauli, Geislingen (Zollernalbkreis), Landrat des 
Landkreises Zollernalbkreis 

h) Frau Gunda Röstel, Flöha, Kaufmännische Geschäftsführerin der 
Stadtentwässerung Dresden GmbH und Prokuristin der Gelsenwasser AG 

i) Herrn Heiner Scheffold, Ehingen, Landrat des Alb-Donau-Kreises 

j) Herrn Harald Sievers, Ravensburg, Landrat des Landkreises Ravensburg 
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Die vorgenannten Wahlvorschläge stützen sich auf die Empfehlungen des 
Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats, berücksichtigen die vom Aufsichtsrat 
für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und streben die Ausfüllung des 
vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Somit 
berücksichtigen die Wahlvorschläge auch Kandidaten, die aufgrund ihrer Herkunft, 
Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit über internationale Kenntnisse und 
Erfahrungen verfügen, womit auch der internationalen Tätigkeit des Unternehmens 
angemessen Rechnung getragen wird. Des Weiteren wurde bei den 
Wahlvorschlägen neben den zur Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen auch darauf geachtet, dass 
das vom Aufsichtsrat gesetzte Ziel in Bezug auf den Frauenanteil im gesamten 
Aufsichtsrat zumindest eingehalten wird. Bei den Wahlvorschlägen wurde ferner 
darauf geachtet, dass nicht nur die persönlichen Voraussetzungen für 
Aufsichtsratsmitglieder nach § 100 AktG erfüllt sind, sondern dem Aufsichtsrat – 
entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex – 
künftig auch eine nach Einschätzung der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat 
angemessene Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder auf Anteilseignerseite 
angehört und die Kodexempfehlungen zur Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten 
beachtet werden. Schließlich wurde darauf geachtet, potenzielle Interessen-
konflikte zu vermeiden.  

Die Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und das Kompetenzprofil für 
den Aufsichtsrat sind in der nach den §§ 289f und 315d HGB jährlich abzugebenden 
Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlicht, die auf der Internetseite der 
Gesellschaft 

http://hv.enbw.com↗ 

kostenfrei öffentlich zugänglich ist und dort auch während der Hauptversammlung 
zugänglich sein wird. 

Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten darüber verge-
wissert, dass ihnen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben genügend Zeit zur 
Verfügung steht.  

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist 
beabsichtigt, entsprechend der Empfehlung C.15 Satz 1 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex über die Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten jeweils im 
Wege der Einzelwahl gesondert abzustimmen. 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung für den 7. Mai 2026 
bestehen bei den zur Wahl vorgeschlagenen Personen folgende Mitgliedschaften 
in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten () und in vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (o): 
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zu a) Herr Dr. Danyal Bayaz, München: 

o Baden-Württemberg Stiftung gGmbH 
o Landesbank Baden-Württemberg, Anstalt des öffentlichen Rechts 

(stellvertretender Vorsitzender) 
o Landeskreditbank Baden-Württemberg, Förderbank, Anstalt des öffentlichen 

Rechts (Vorsitzender des Verwaltungsrats) 
o Cyber Valley GmbH (stellvertretender Vorsitzender) 
o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
 
 
Zu b) Herr Dr. Dietrich Birk, Göppingen: 

 Netze BW GmbH 
 SRH Holding (SdbR) 
 Baden-Württemberg International GmbH (BW_i) 
 
 
Zu c) Frau Stefanie Bürkle, Sigmaringen: 
 
o Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen, Anstalt des 

öffentlichen Rechts (Vorsitzende des Verwaltungsrats) 
o LBS Landesbausparkasse Süd, Anstalt des öffentlichen Rechts  
o Flugplatz Mengen-Hohentengen GmbH (Vorsitzende) 
o SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH (Vorsitzende) 
o Sparkassenverband Baden-Württemberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts 
o Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo) (Vorsitzende) 
o Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft Landkreis 

Sigmaringen mbH (Vorsitzende) 
o Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (Vorsitzende) 
o Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) (stellvertretende 

Vorsitzende) 
 
 
Zu d) Herr Lutz Feldmann, Bochum: 

 OMV AG, Wien (Vorsitzender) 
o Thyssen’sche Handelsgesellschaft mbH (Vorsitzender) 
 
 
Zu e) Frau Marika Lulay, Heppenheim: 

 Aareal Bank AG 
o Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH (FAZ) 
o Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) der hessischen 

Hochschulen 
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o Mitel Networks (International) Limited, London (Mitglied im Board of Directors) 
 

Zu f) Herrn Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach, Düsseldorf: 

o DAH-Gruppe, Oranienburg (Beirat) 
o Getec Group, Magdeburg (Beirat) 
o Grindhound GmbH, Aachen (Beirat) 
o Hydrogenious GmbH, Erlangen (Beirat) 
o SUMTEQ GmbH, Düren (Beirat) 
 

Zu g) Herr Günther-Martin Pauli, Geislingen (Zollernalbkreis): 

 Zollernalb Klinikum gGmbH (Aufsichtsratsvorsitzender) 
o Zollernalb Klinikum Immobilien gGmbH 
o Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH 

(Aufsichtsratsvorsitzender) 
o Energieagentur Zollernalb gGmbH (Beiratsvorsitzender) 
o Sparkasse Zollernalb (Vorsitzender des Verwaltungsrats) 
o Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo) (Aufsichtsrat) 
o Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH (Aufsichtsrat) 
o Sparkassenverband Baden-Württemberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts 

(Vorstandsmitglied) 
o Regionalverband Neckar-Alb (Mitglied Verbandsversammlung) 
o RSBNA Erms-Neckar-Bahn Schieneninfrastruktur GmbH (Aufsichtsrat) 
o Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (Verwaltungsrat) 
o Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (Stellvertreter des 

Verbandsvorsitzenden) 
 

Zu h) Frau Gunda Röstel, Flöha: 

 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität 
Dresden, Anstalt des öffentlichen Rechts (stellvertretende Vorsitzende) 

 VNG AG 
 Netze BW GmbH 
 Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH 
 

Zu i) Herr Heiner Scheffold, Ehingen: 

 ADK GmbH für Gesundheit und Soziales (Vorsitzender) 
 Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau (Vorsitzender) 
 Fernwärme Ulm GmbH 
 EnBW ODR AG 
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 NetCom BW GmbH 
o Krankenhaus Alb-Donau-Kreis GmbH (Vorsitzender) 
o Pflegeheim Alb-Donau-Kreis GmbH (Vorsitzender) 
o Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-mbH 
o Sparkasse Ulm, Anstalt des öffentlichen Rechts (Verwaltungsratsvorsitzender) 
o Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (stellvertretender 

Vorsitzender des Verwaltungsrats) 
o Komm.Paket.Net, Anstalt des öffentlichen Rechts (Vorsitzender des 

Verwaltungsrats und Liquidator) 
o Innovationsregion Ulm e. V. (Vorstand) 
o Erdgas Südwest GmbH (Beiratsvorsitzender) 
o Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) (stellvertretender 

Verwaltungsratsvorsitzender) 
o Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e. V. (Vorsitzender) 

 

Zu j) Herr Harald Sievers, Ravensburg: 

 Oberschwabenklinik gGmbH (Vorsitzender) 
o Gesellschaft für Wirtschafts- und Innovationsförderung Landkreis Ravensburg 

mbH (WiR) (Vorsitzender) 
o Ravensburger Entsorgungsanlagengesellschaft mbH (REAG) (Vorsitzender) 
o Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH 
o Kreissparkasse Ravensburg (Vorsitzender des Verwaltungsrats) 
o LBS Landesbausparkasse Süd, Anstalt des öffentlichen Rechts 
o Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (zweiter stellvertretender 

Verbandsvorsitzender) 
 

Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten, insbesondere ein 
aktueller Lebenslauf, der über deren Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche 
Erfahrungen Auskunft gibt, stehen vom Tag der Einberufung der Hauptver-
sammlung an und mindestens bis zu deren Ablauf zum Abruf im Internet unter  

http://hv.enbw.com↗ 

zur Verfügung. 

Angaben zur Empfehlung C.13 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex  
Frau Stefanie Bürkle, Herr Günther-Martin Pauli, Herr Heiner Scheffold und Herr 
Harald Sievers sind als Landräte für ihre Landkreise jeweils Mitglied der 
Verbandsversammlung und des Verwaltungsrats des Zweckverbands Ober-
schwäbische Elektrizitätswerke, welcher mittelbar über seine 100 %ige Tochter-
gesellschaft OEW Energie-Beteiligungs GmbH rund 47 % des Grundkapitals der 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält. Frau Bürkle ist zudem Vorsitzende und 
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Herr Scheffold und Herr Sievers sind stellvertretende Vorsitzende des Zweck-
verbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke. 

Abgesehen davon stehen die vorgeschlagenen Kandidaten in keiner persönlichen 
oder geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft oder ihren Konzernunternehmen, 
den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteilig-
ten Aktionär, deren Offenlegung nach Einschätzung des Aufsichtsrats ein objektiv 
urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. 
 

8. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 16 (Teil-
nahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts) 

Der Gesetzgeber hat die virtuelle Hauptversammlung nach dem Grundsatz 
ausgestaltet, dass sämtliche Rechte, die von Aktionären in einer (klassischen) 
Präsenz-Hauptversammlung nach § 118 Absatz 1 Satz 1 AktG wahrgenommen 
werden können, auch in einer virtuellen Hauptversammlung bestehen und 
entsprechend elektronisch ausgeübt werden können. 

Die Ermächtigung an den Vorstand kann in der Satzung nach § 118a Absatz 5  
Nr. 2 AktG für maximal fünf Jahre erteilt werden. Dementsprechend ist die 
Ermächtigung in § 16 Absatz 8 der Satzung bis zum 4. Mai 2027 befristet. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

§ 16 Absatz 8 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„(8) Der Vorstand ist für bis zum Ablauf des 6. Mai 2031 stattfindende Haupt-
versammlungen ermächtigt vorzusehen, dass die Versammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 
Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung).“ 
 

9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu zehn Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsverträgen zwischen der EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG und Tochtergesellschaften 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, jedem der zehn neuen Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsverträge vom 10. März 2026 zwischen der EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG als Organträger und deren folgenden zehn Tochter-
gesellschaften als jeweiliger Organgesellschaft zuzustimmen: 
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a) EnBW Omega 157. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Karlsruhe, 
b) EnBW Omega 158. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Karlsruhe, 
c) EnBW Omega 159. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Karlsruhe, 
d) EnBW Omega 160. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Karlsruhe, 
e) EnBW Omega 161. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Karlsruhe, 
f) EnBW Omega 162. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Karlsruhe, 
g) EnBW Omega 163. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Karlsruhe, 
h) EnBW Omega 153. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart, 
i) EnBW Omega 154. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart, 
j) EnBW Omega 155. Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart. 
 
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält an jeder der vorgenannten 
Tochtergesellschaften jeweils 100 % der Geschäftsanteile.  

Die zehn Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge sollen Grundlage für 
sogenannte ertragsteuerliche Organschaften zwischen der EnBW Energie Baden-
Württemberg AG und den betreffenden Tochtergesellschaften sein. 

Alle zehn Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge (nachfolgend „Vertrag“ 
genannt) haben den folgenden wesentlichen Inhalt: 

 Die Organgesellschaft unterstellt ihre Leitung dem Organträger, der demgemäß 
berechtigt ist, der Geschäftsführung der Organgesellschaft hinsichtlich der 
Leitung der Gesellschaft uneingeschränkt Weisungen zu erteilen (§ 1 Absatz 1 
des Vertrages). Der Organträger wird sein uneingeschränktes Weisungsrecht 
nur durch seine Geschäftsleitung ausüben. Weisungen bedürfen keiner 
besonderen Form (§ 1 Absatz 2 des Vertrages). Die Organgesellschaft ver-
pflichtet sich, den Weisungen des Organträgers zu folgen (§ 1 Absatz 3 des 
Vertrages). Die Führung der Geschäfte und die Vertretung der Organgesell-
schaft obliegen weiterhin der Geschäftsführung der Organgesellschaft. Die 
rechtliche Selbstständigkeit beider Gesellschaften bleibt unberührt (§ 1 Absatz 
4 des Vertrages). Der Organträger kann der Geschäftsführung der Organgesell-
schaft keine Weisungen erteilen, den Vertrag zu ändern, aufrecht zu erhalten 
oder zu beendigen (§ 1 Absatz 5 des Vertrages). Schließlich kann der Organ-
träger jederzeit die Bücher, Schriften und sonstige Geschäftsunterlagen der 
Organgesellschaft einsehen und Auskünfte über die rechtlichen, geschäftlichen 
und organisatorischen Angelegenheiten der Organgesellschaft verlangen. Die 
Organgesellschaft ist verpflichtet, dem Organträger über alle wichtigen 
Geschäftsvorfälle zu berichten (§ 1 Absatz 6 des Vertrages). 

 Die Organgesellschaft ist während der Dauer des Vertrages zur höchsten 
Gewinnabführung entsprechend den Vorschriften des § 301 AktG in seiner 
jeweils gültigen Fassung verpflichtet (§ 2 Absatz 1 des Vertrages). Die Ver-
pflichtung der Organgesellschaft, ihren ganzen Gewinn abzuführen, umfasst – 
soweit rechtlich zulässig – auch den Gewinn aus der Veräußerung ihrer 
sämtlichen Vermögensgegenstände sowie einen Übertragungsgewinn aus 
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Umwandlungen. Die vorstehende Regelung gilt nicht für nach Auflösung der 
Organgesellschaft anfallende Gewinne (§ 2 Absatz 2 des Vertrages). 

 
 Der Organträger ist zur Verlustübernahme entsprechend den Vorschriften des 

§ 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung verpflichtet (§ 3 des Vertrages). 
 

 Die Organgesellschaft ist mit Zustimmung des Organträgers berechtigt, Beträge 
aus dem Jahresüberschuss in die Gewinnrücklagen gemäß § 272 Absatz 3 HGB 
einzustellen, soweit dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer 
des Vertrages bei der Organgesellschaft gebildete „andere Gewinnrücklagen“ 
im Sinne von § 272 Absatz 3 HGB sind gegebenenfalls auf Verlangen des Organ-
trägers aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags zu verwenden 
oder als Gewinn abzuführen (§ 4 Absatz 1 des Vertrages). Die Abführung von 
Erträgen aus der Auflösung sonstiger Rücklagen oder das Heranziehen dieser 
Rücklagen zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags wird ausdrücklich ausge-
schlossen. Gleiches gilt für einen zu Beginn der Vertragsdauer etwaig vorhan-
denen Gewinnvortrag (§ 4 Absatz 2 des Vertrages). 

 
 Der Jahresabschluss der Organgesellschaft ist im Einvernehmen mit dem 

Organträger aufzustellen (§ 5 des Vertrages). 
 

 Der Anspruch auf Abführung eines Gewinns entsteht mit Ablauf des Bilanz-
stichtags der Organgesellschaft und wird am Tage der Feststellung des Jahres-
abschlusses der Organgesellschaft zur Zahlung fällig. Der Anspruch auf Aus-
gleich eines Jahresfehlbetrags entsteht mit Ablauf des Bilanzstichtags der 
Organgesellschaft und wird zum gleichen Zeitpunkt zur Zahlung fällig (§ 6 
Absatz 1 des Vertrages). Vor Feststellung des Jahresabschlusses kann der 
Organträger Vorschüsse auf eine ihm für das Geschäftsjahr voraussichtlich 
zustehende Gewinnabführung verlangen, wenn und soweit die Zahlung einer 
Vorabdividende zulässig ist (§ 6 Absatz 2 des Vertrages). Die Organgesellschaft 
kann Vorschüsse auf einen ihr für das Geschäftsjahr voraussichtlich zu 
erstattenden Jahresfehlbetrag verlangen, soweit sie solche Vorschüsse mit 
Rücksicht auf ihre Liquidität benötigt (§ 6 Absatz 3 des Vertrages).  

 
 Der Vertrag wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung 

des Organträgers und der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft 
geschlossen (§ 7 Absatz 1 des Vertrages). Der Vertrag wird mit seiner Eintragung 
in das Handelsregister des Sitzes der Organgesellschaft wirksam und gilt – mit 
Ausnahme der Leitungsbefugnis des Organträgers – für die Zeit ab dem Beginn 
des Geschäftsjahres, in dem die Eintragung erfolgt. Das Weisungsrecht kann 
erst ab Eintragung des Vertrages in das Handelsregister des Sitzes der Organ-
gesellschaft ausgeübt werden (§ 7 Absatz 2 des Vertrages). 
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 Der Vertrag wird zunächst für eine Dauer von fünf (Zeit-)Jahren ab dem Beginn 
des Geschäftsjahres der Organgesellschaft, in dem die Eintragung des Vertrages 
in das Handelsregister am Sitz der Organgesellschaft erfolgt, geschlossen. Er 
verlängert sich jeweils bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres der Organ-
gesellschaft, wenn er nicht unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten vor 
Ablauf der jeweils verlängerten Vertragszeit schriftlich gekündigt wird (§ 7 
Absatz 3 des Vertrages). Für den Fall, dass ein Geschäftsjahr der Organgesell-
schaft innerhalb der vorgenannten festen Laufzeit des Vertrages weniger als 
zwölf Kalendermonate umfasst oder das erste Jahr der Geltung des Vertrages 
durch das Finanzamt für eine körperschaftsteuerliche Organschaft nicht 
anerkannt wird, verlängert sich die Mindestlaufzeit des Vertrages um weitere 
(Rumpf-)Geschäftsjahre der Organgesellschaft bis zum Ablauf von mindestens 
vollen fünf Zeitjahren, gerechnet ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres der 
Organgesellschaft, in dem der Vertrag steuerliche Wirkung erlangt. Wird der 
Vertrag während der gesamten Laufzeit des Vertrages in einem Geschäftsjahr 
durch das Finanzamt für eine körperschaftsteuerliche Organschaft nicht 
anerkannt, so beginnt mit Wirkung ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres, in 
dem der Vertrag (wieder) steuerliche Wirkung erlangt, eine erneute Mindest-
laufzeit von fünf (Zeit-)Jahren (§ 7 Absatz 4 des Vertrages). 

 
 Der Vertrag kann mittels einvernehmlicher Aufhebung oder mittels Kündigung 

vorzeitig beendet werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Als wichtige 
Gründe für die vorzeitige Beendigung gelten insbesondere (§ 7 Absatz 5 des 
Vertrages): 

a) die Veräußerung, die Einbringung oder sonstige Übertragung von Anteilen an 
der Organgesellschaft in einem Umfang, der zur Folge hat, dass die steuer-
lichen Voraussetzungen der finanziellen Eingliederung der Organgesellschaft 
in den Organträger nicht mehr vorliegen, 

b) die Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation des Organträgers oder der 
Organgesellschaft, 

c) der Formwechsel der Organgesellschaft, es sei denn, die Organgesellschaft 
wird in eine Kapitalgesellschaft anderer Rechtsform umgewandelt, 

d) die Verlegung des Satzungs- oder Verwaltungssitzes der Organgesellschaft, 
wenn dadurch die steuerliche Organschaft entfällt, 

e) wenn die Beteiligung an der Organgesellschaft nicht mehr einer 
inländischen Betriebsstätte des Organträgers zuzurechnen ist, und 

f) der Eintritt eines außenstehenden Gesellschafters bei der 
Organgesellschaft unter entsprechender Anwendung des § 307 AktG. 
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 Im Falle einer einvernehmlichen Aufhebung oder einer Kündigung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ist nach den für den 
Jahresabschluss der Organgesellschaft geltenden Bestimmungen eine 
Abgrenzungsbilanz für die Organgesellschaft auf den Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Aufhebung bzw. der Kündigung aufzustellen; für den Gewinn 
oder Verlust, der in dieser Abgrenzungsbilanz ausgewiesen wird, gelten die 
Regelungen des Vertrages zur Gewinnabführung und zur Verlustübernahme 
entsprechend (§ 7 Absatz 6 des Vertrages). 

Die zehn Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge bedürfen jeweils zu ihrer 
Wirksamkeit neben der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der 
jeweiligen Tochtergesellschaft auch der Zustimmung der Hauptversammlung der 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG und der Eintragung in das Handelsregister 
der jeweiligen Tochtergesellschaft. Die Gesellschafterversammlungen der 
vorgenannten zehn Tochtergesellschaften werden dem jeweils zwischen ihr und 
der EnBW Energie Baden-Württemberg AG abgeschlossenen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag vor der Hauptversammlung der EnBW Energie Baden-
Württemberg AG am 7. Mai 2026 zustimmen.  

Jeder der zehn Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge ist jeweils in 
einem gemeinsamen Bericht des Vorstands der EnBW Energie Baden-Württemberg 
AG und der jeweiligen Geschäftsführung der betreffenden Tochtergesellschaft 
gemäß § 293a Absatz 1 AktG näher erläutert und begründet.  

Diese Berichte, die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG und ihren vorgenannten zehn Tochter-
gesellschaften sowie die Jahresabschlüsse, Konzernabschlüsse und die 
zusammengefassten Lageberichte für die EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
und den Konzern der letzten drei Geschäftsjahre sind von der Einberufung der 
Hauptversammlung an und bis zu deren Ablauf auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://hv.enbw.com↗ zugänglich. 
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II. Weitere Angaben zur Einberufung 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind von der EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG insgesamt 330.160.843 Aktien ausgegeben. Alle ausge-
gebenen Aktien gewähren jeweils eine Stimme; die Anzahl der Stimmrechte 
beträgt demnach 330.160.843. Von den 330.160.843 Aktien werden zum Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung 5.749.677 Aktien von der Gesellschaft 
selbst oder von Unternehmen, die von ihr abhängig sind, gehalten (eigene Aktien). 
Die eigenen Aktien gewähren, solange sie von der EnBW Energie Baden-
Württemberg AG oder von Unternehmen, die von ihr abhängig sind, gehalten 
werden, keine Rechte. 
 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptver-
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die Haupt-
versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. 
Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der Haupt-
versammlung ist daher ausgeschlossen. Die gesamte Hauptversammlung wird 
Online über ein passwortgeschütztes InvestorPortal unter 

http://hv.enbw.com↗ 

in Bild und Ton übertragen. 

Die Hauptversammlung findet in Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
und des Vorsitzenden des Vorstands, der von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter sowie eines mit der Niederschrift der Hauptversammlung 
beauftragten Notars in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 70567 Stuttgart, 
Schelmenwasenstraße 15, statt. Hierbei handelt es sich um den Ort der Hauptver-
sammlung im aktienrechtlichen Sinn. Auch die weiteren Mitglieder des Vorstands 
nehmen an der Hauptversammlung persönlich teil, und zwar an deren Ort. 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind nach § 16 Absatz 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter Wahrung der Textform 
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihren Aktien-
besitz nachweisen. 
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Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch einen auf den Geschäftsschluss des  
22. Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den Ablauf des 15. April 2026 (d.h. 
15.04.2026, 24:00 Uhr MESZ – sogenannter „Nachweisstichtag“), bezogenen Nach-
weis des Anteilsbesitzes in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu 
führen. Ein Nachweis durch den Letztintermediär gemäß § 67c Absatz 3 AktG reicht 
aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes kann auch durch eine sonstige von dem 
Letztintermediär in Textform (§ 126b BGB) erstellte und in deutscher oder 
englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erbracht werden. Hinsichtlich 
solcher Aktien, die zum Nachweisstichtag nicht von einem Letztintermediär 
verwahrt werden, kann der Nachweis auch von der Gesellschaft, von einem 
deutschen Notar sowie von einer Wertpapiersammelbank oder einem 
Kreditinstitut innerhalb der Europäischen Union ausgestellt werden. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nach-
weis erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit 
oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. 
Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die 
Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Zahl 
der Stimmrechte bestimmen sich ausschließlich nach dem Aktienbesitz des 
Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für 
die Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch im Fall der vollständigen oder teil-
weisen Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme 
an der virtuellen Hauptversammlung und die Zahl der Stimmrechte ausschließlich 
der Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräuße-
rungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben im Verhältnis zur Gesell-
schaft keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Hauptversammlungsteil-
nahme und auf die Zahl der Stimmrechte. Entsprechendes gilt für Erwerbe von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 
nicht Inhaber von Aktien sind und erst danach Aktionär der Gesellschaft werden, 
sind für die von ihnen gehaltenen Aktien in der virtuellen Hauptversammlung nur 
teilnahme- und stimmberechtigt, wenn der Gesellschaft form- und fristgerecht 
eine Anmeldung nebst Aktienbesitznachweis des bisherigen Aktionärs zugeht und 
dieser den neuen Aktionär bevollmächtigt oder zur Rechtsausübung ermächtigt. 
Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Dividendenberechtigung. 

Die Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung und der Nachweis des Aktien-
besitzes müssen der Gesellschaft spätestens im Zeitpunkt des Ablaufs des  
30. April 2026 (d.h. 30.04.2026, 24:00 Uhr MESZ) unter einer der folgenden 
Adressen zugehen: 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
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oder E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes 
werden in der Regel durch das depotführende Institut vorgenommen. 
Aktionäre, die rechtzeitig die für eine Teilnahme an der virtuellen Haupt-
versammlung erforderlichen Unterlagen über ihr depotführendes Institut 
anfordern, brauchen in diesem Fall nichts weiter zu veranlassen. Im Zweifel 
sollten sich Aktionäre bei ihrem depotführenden Institut erkundigen, ob dieses für 
sie die Anmeldung und den Nachweis des Aktienbesitzes vornimmt. Nach Eingang 
der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft unter 
einer der vorgenannten Adressen werden den Aktionären oder deren Bevoll-
mächtigten die für eine Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung erforder-
lichen Unterlagen (insbesondere eine Anmeldebestätigung und der für den 
Online-Zugang über das InvestorPortal erforderliche Zugangscode) ausgestellt 
und zugesandt. 
 

3. Stimmabgabe durch Briefwahl 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Briefwahl ausüben. Die Möglich-
keit zur Briefwahl umfasst sowohl die textliche Stimmabgabe, die vorab per Post 
oder elektronisch übermittelt werden kann, als auch die Online-Stimmabgabe 
über das InvestorPortal im Vorfeld der Hauptversammlung oder während der 
Hauptversammlung. Diese Möglichkeiten sind nachfolgend näher beschrieben. 

Auch im Fall der Briefwahl ist immer eine fristgerechte Anmeldung und der Nach-
weis des Aktienbesitzes nach den oben im Abschnitt II.2 genannten Bestimmun-
gen erforderlich. Bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), Aktionärs-
vereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellte 
bevollmächtigte Rechtsträger können sich ebenfalls der Briefwahl bedienen. 

Briefwahlstimmen können der Gesellschaft auf dem Postweg an die in Abschnitt 
II.4 genannte Adresse oder Online über das InvestorPortal übermittelt werden. 
Ein Formular, das zur Briefwahl genutzt werden kann, ist über die Internetseite der 
Gesellschaft 

http://hv.enbw.com↗ 

verfügbar. Das Formular kann zudem unter den in Abschnitt II.8 b) genannten 
Adressen angefordert werden. 

Briefwahlstimmen können auf dem Postweg bis spätestens zum Ablauf des 6. Mai 
2026 (d.h. 06.05.2026, 24:00 Uhr MESZ) (Zugang bei der Gesellschaft) an die im 
Abschnitt II.4 genannte Adresse übermittelt werden. Später per Post eingehende 
Briefwahlstimmen werden nicht berücksichtigt. 
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Darüber hinaus haben rechtzeitig angemeldete Aktionäre – auch über den 6. Mai 
2026, 24:00 Uhr MESZ hinaus – die Möglichkeit der Übermittlung, Abgabe, 
Änderung und Widerruf von Briefwahlstimmen unter Nutzung des Online-Zugangs 
zum InvestorPortal unter  

http://hv.enbw.com↗ 

Diese Möglichkeit besteht bis zu dem Zeitpunkt, den der Versammlungsleiter in 
der virtuellen Hauptversammlung für die späteste Stimmenabgabe bei den 
Abstimmungen bestimmt. 
 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen versammlungsbezogenen 
Rechte in der virtuellen Hauptversammlung nach entsprechender Vollmachtsertei-
lung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärs-
vereinigung, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder einen 
Dritten ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung 
zur virtuellen Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den 
oben im Abschnitt II.2 genannten Bestimmungen erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen nach § 16 Absatz 3 der Satzung der Textform, 
sofern die Vollmacht auch die Ausübung des Stimmrechts umfasst. Für den Fall, 
dass ein Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, ein Stimm-
rechtsberater oder ein diesen nach § 135 AktG gleichgestellter Rechtsträger bevoll-
mächtigt werden soll, sehen weder das Gesetz noch die Satzung der Gesellschaft 
ein Textformerfordernis vor. In diesen Fällen sind die vorgenannten Personen 
oder Institutionen jedoch verpflichtet, die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten; sie 
muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbun-
dene Erklärungen enthalten. Darüber hinaus sind in diesen Fällen die Regelungen 
in § 135 AktG sowie möglicherweise weitere Besonderheiten zu beachten, die bei 
dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. 

Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter) können ebenso wie die Aktionäre selbst nicht physisch am Ort der 
Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen 
vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl (siehe Abschnitt II.3) oder 
durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter (siehe Abschnitt II.5) ausüben. Die Nutzung des Online-
Zugangs über das InvestorPortal durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass 
der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber den mit der Anmeldebestätigung zur 
Hauptversammlung versandten Zugangscode erhält, sofern der Zugangscode nicht 
direkt an den Bevollmächtigten versandt wurde. 
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Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen. 

Für Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, hält die Gesellschaft 
Formulare bereit, die die Aktionäre verwenden können, aber nicht müssen. Ein 
Vollmachtsformular wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zugesandt. 
Darüber hinaus können Vollmachtsformulare auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  

http://hv.enbw.com↗ 

heruntergeladen werden. 

Der Nachweis einer vor der Hauptversammlung erteilten Bevollmächtigung, die zur 
Ausübung des Stimmrechts berechtigt, bedarf der Textform. Zur Übermittlung von 
Nachweisen über erteilte Bevollmächtigungen können Aktionäre und ihre Bevoll-
mächtigten den Online-Zugang über das InvestorPortal unter  

http://hv.enbw.com↗ 

nutzen. Die Einzelheiten können die Aktionäre den dort hinterlegten 
Erläuterungen entnehmen. Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können den 
Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende Adresse übermitteln: 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung 
der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein 
gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in 
diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den 
vorgenannten Übermittlungswegen in Textform unmittelbar gegenüber der 
Gesellschaft erklärt werden. 

Werden Vollmachten, deren Änderung, deren Widerruf oder Nachweise der 
Bevollmächtigung der Gesellschaft auf dem Postweg übersandt, müssen diese der 
Gesellschaft bis zum Ablauf des 6. Mai 2026 (d.h. 06.05.2026, 24:00 Uhr MESZ) 
zugehen. Eine Übermittlung an die Gesellschaft ist Online über das InvestorPortal 
– auch über den 6. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ hinaus – auch noch am Tag der 
Hauptversammlung bis zu dem Zeitpunkt möglich, den der Versammlungsleiter in 
der virtuellen Hauptversammlung für die späteste Stimmenabgabe bei den 
Abstimmungen bestimmt und, soweit die Vollmacht zur Ausübung des Wider-
spruchsrechts (siehe Abschnitt II.11) bevollmächtigt, bis zum Ablauf der 
Hauptversammlung. 
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5. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft  
benannte Stimmrechtsvertreter 

Allen Aktionären und deren Bevollmächtigten bieten wir an, bereits vor oder 
während der virtuellen Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind 
verpflichtet, jeweils nur nach Weisung des die Vollmacht erteilenden Aktionärs 
abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. 
Aktionäre, die diesen Service nutzen möchten, werden gebeten, sich über ihren 
Letztintermediär (z.B. depotführendes Institut) zur virtuellen Hauptversammlung 
anzumelden und den erforderlichen Nachweis des Aktienbesitzes (siehe Abschnitt 
II.2) zu erbringen.  

Es gibt zwei Möglichkeiten, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter zu bevollmächtigen und diesen Weisungen, wie sie abstimmen sollen, zu 
erteilen: 

a) Bevollmächtigung auf dem Postweg im Vorfeld der Hauptversammlung 

Zusammen mit der Anmeldebestätigung wird ein Vollmachtsformular 
übersandt, welches auch von der Internetseite  

http://hv.enbw.com↗ 

heruntergeladen werden kann. Auf dem Vollmachtsformular kann der Aktionär 
seine Vollmacht nebst Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilen. Die 
Vollmacht nebst Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter ist bis spätestens zum Ablauf des 6. Mai 2026 (d.h. 06.05.2026, 
24:00 Uhr MESZ) (Zugang bei der Gesellschaft) per Post an die im vorhergehen-
den Abschnitt II.4 genannte Adresse zu übermitteln. Später auf dem Postweg 
eingehende Bevollmächtigungen und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter werden nicht berücksichtigt. 

b) Bevollmächtigung bis zur spätesten Stimmenabgabe in der virtuellen 
Hauptversammlung 

Des Weiteren können rechtzeitig angemeldete Aktionäre – auch über den 
Ablauf des 6. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ hinaus – Vollmachten und Weisungen 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Online über das 
InvestorPortal unter  

http://hv.enbw.com↗ 

erteilen, ändern oder widerrufen. Diese Möglichkeiten sind bis zu dem 
Zeitpunkt möglich, den der Versammlungsleiter in der virtuellen Haupt-
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versammlung für die späteste Stimmenabgabe bei den Abstimmungen 
bestimmt. 

Auf der vorgenannten Internetseite sind alle wesentlichen Informationen zur 
Vollmachts- und Weisungserteilung über das Internet verfügbar. 

Erhalten die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für ein und 
denselben Aktienbestand sowohl mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars 
(vgl. vorstehenden Buchstaben a)) als auch über das InvestorPortal Vollmacht und 
Weisungen, werden unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs ausschließlich die 
über das InvestorPortal erteilte Vollmacht und erteilten Weisungen als verbindlich 
angesehen. 
 

6. Hinweise für Intermediäre 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Stimmabgabe (auch durch Bevoll-
mächtigte), die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter und die Bevollmächtigung Dritter können gemäß  
§ 67c AktG auch über Intermediäre gemäß SRD II in Verbindung mit der Durch-
führungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, 
CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. Für eine Anmeldung 
per SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management 
Application (RMA) erforderlich. 
 

7. Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung 

Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen (Brief, elektronisch über das 
InvestorPortal oder gemäß § 67c Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 AktG in Verbindung 
mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung 
((EU) 2018/1212) durch Briefwahl ausgeübt bzw. Vollmacht und ggf. Weisungen 
erteilt werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender 
Reihenfolge berücksichtigt: 1. elektronisch über das InvestorPortal, 2. gemäß § 67c 
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und 
Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212) und 3. per Brief. 

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimm-
rechtsausübung eingehen, gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der 
Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft. 

Sollte ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater gemäß  
§ 134a Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 AktG oder eine diesen gemäß § 135 Absatz 8 AktG gleich-
gestellte Person zur Vertretung nicht bereit sein, werden die von der Gesellschaft 
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benannten Stimmrechtsvertreter zur Vertretung den Weisungen entsprechend 
bevollmächtigt. 

Die Stimmabgaben per Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und Weisungen zu 
Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) behalten ihre Gültigkeit 
auch im Falle der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer 
Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene 
Briefwahlstimme bzw. Weisung entsprechend für jeden Punkt der Einzelab-
stimmung. 
 

8. Rechte der Aktionäre nach den §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 
AktG, Rederecht gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Absatz 5 
und 6 AktG, Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4, 
131 Absatz 1 AktG und Recht zur Einreichung von Stellungnahmen 
gemäß § 130a Absatz 1 bis 4 AktG 

a) Verlangen auf Erweiterung der Tagesordnung nach § 122 Absatz 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 € (das entspricht 
mindestens 195.313 Aktien an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG) 
erreichen, können gemäß § 122 Absatz 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf 
die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegen-
stand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß § 122 Absatz 2 AktG in Verbindung 
mit § 122 Absatz 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen 
vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie 
die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Bei der 
Berechnung dieser 90 Tage bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungs-
möglichkeiten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird. Bei der Fristberechnung 
sind ferner die Bestimmungen des § 121 Absatz 7 AktG entsprechend 
anzuwenden.  
 
Das Verlangen zur Erweiterung der Tagesordnung ist schriftlich (§ 126 BGB) 
oder in elektronischer Form, d.h. unter Verwendung einer qualifizierten 
elektronischen Signatur (§ 126a BGB), an den Vorstand der Gesellschaft zu 
richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 6. April 2026 
(d.h. 06.04.2026, 24:00 Uhr MESZ) zugehen. Aktionäre werden gebeten, für ein 
entsprechendes Verlangen die folgende Postanschrift bzw., bei Verwendung 
einer qualifizierten elektronischen Signatur, die folgende E-Mail-Adresse zu 
verwenden:  
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Vorstand der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
Gremien & Aktionärsbeziehungen 
Durlacher Allee 93 
76131 Karlsruhe 
oder E-Mail: hauptversammlung2026@enbw.com 
 

b) Anträge und Wahlvorschläge nach den §§ 126 Absatz 1, 127 AktG 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge übersenden, die sich gegen 
einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu Gegenständen der 
Tagesordnung richten und die zu begründen sind. Entsprechendes gilt für den 
Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Ab-
schlussprüfern, der nicht begründet werden muss. Gegenanträge zur Tages-
ordnung gemäß § 126 Absatz 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind 
ausschließlich an eine der folgenden Adressen der Gesellschaft zu richten: 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
Gremien & Aktionärsbeziehungen 
Durlacher Allee 93 
76131 Karlsruhe 
oder E-Mail: hauptversammlung2026@enbw.com 

Bis spätestens zum Ablauf des 22. April 2026 (d.h. 22.04.2026, 24:00 Uhr MESZ) 
unter einer der vorgenannten Adressen bei der Gesellschaft eingegangene 
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären 
unverzüglich im Internet unter  

http://hv.enbw.com↗ 

kostenfrei öffentlich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der 
Verwaltung werden ebenfalls unter dieser Internetadresse kostenfrei 
öffentlich zugänglich gemacht. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an eine der vorgenannten 
Adressen der Gesellschaft adressiert sind oder zu denen kein Nachweis der 
Aktionärseigenschaft des Antragstellers bzw. Vorschlagenden erbracht wird, 
sowie Gegenanträge ohne Begründung, werden von der Gesellschaft nicht im 
Internet veröffentlicht. In den in § 126 Absatz 2 AktG genannten Fällen müssen 
ein Gegenantrag und dessen Begründung bzw. ein Wahlvorschlag von der 
Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden. Danach muss ein Gegenantrag 
unter anderem dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn sich der Vorstand 
durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde oder wenn der Gegen-
antrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptver-
sammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags bzw. Wahl-
vorschlags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge müssen ferner nicht zugänglich 
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gemacht werden, wenn sie die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 AktG und  
§ 125 Absatz 1 Satz 5 AktG nicht enthalten.  

Von der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvor-
schläge der Aktionäre gelten nach § 126 Absatz 4 AktG als im Zeitpunkt der 
Zugänglichmachung gestellt. Zu diesen Anträgen können ordnungsgemäß zur 
Hauptversammlung angemeldete Aktionäre das Stimmrecht ausüben. Sofern 
der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär 
nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Gegen-
antrag oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht behandelt werden. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge können darüber 
hinaus auch während der Hauptversammlung im Wege der Videokonferenz, 
mithin im Rahmen des Rederechts (dazu unter Abschnitt II.8 c)), gestellt 
werden. 

c) Rederecht gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Absatz 5 und 6 AktG 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptver-
sammlung zugeschaltet sind, haben in der Versammlung ein Rederecht, das im 
Wege der Videokommunikation ausgeübt wird. Ab einer halben Stunde vor 
Beginn der Hauptversammlung (d.h. ab 9:30 Uhr MESZ) können Aktionäre bzw. 
ihre Bevollmächtigten im InvestorPortal Redebeiträge anmelden. Anträge und 
Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 AktG, das Auskunftsverlangen 
nach § 131 Absatz 1 AktG und Nachfragen nach § 131 Absatz 1d AktG können 
Bestandteil des Redebeitrags sein. 

Gemäß § 17 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter 
das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken. Er 
ist insbesondere berechtigt, zu Beginn oder während der Hauptversammlung 
den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die 
Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen 
Frage- und Redebeitrag angemessen festzusetzen. 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten benötigen für die Ausübung des Rede-
rechts ein internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone), 
welches über eine Kamera und ein Mikrofon verfügt, auf die jeweils vom 
Browser aus zugegriffen werden kann. 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommuni-
kation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der 
Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen 
zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

  



Hauptversammlung 2026 
 
Einberufungsbekanntmachung 

 

27 / 33 27. März 2026  

d) Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Absatz 1 AktG 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz 1 AktG auf Verlangen in der Haupt-
versammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegen-
stands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungs-
recht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu den mit ihr 
verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch 
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen. 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das 
vorgenannte Auskunftsrecht nach § 131 Absatz 1 AktG in der Hauptversammlung 
ausschließlich im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen der 
Ausübung des Rederechts (dazu unter Abschnitt II.8 c)), wahrgenommen 
werden kann. 

§ 131 Absatz 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen 
seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversamm-
lung gegeben worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen 
Bevollmächtigtem auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben 
ist, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-
ordnung nicht erforderlich ist. Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung 
wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektro-
nisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach § 131 
Absatz 4 Satz 1 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation über das 
InvestorPortal während der Hauptversammlung übermitteln können. 

Weiter bestimmt § 131 Absatz 5 Satz 1 AktG, dass ein Aktionär, dem eine 
Auskunft verweigert wird, verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus 
dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Haupt-
versammlung aufgenommen werden. Im Rahmen der virtuellen Hauptver-
sammlung wird gewährleistet, dass jeder elektronisch zu der Versammlung 
zugeschaltete Aktionär sein Verlangen nach § 131 Absatz 5 Satz 1 AktG im Wege 
der elektronischen Kommunikation über das InvestorPortal übermitteln kann. 

Zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten steht jedem elektronisch zur 
Hauptversammlung zugeschalteten Aktionär in der Versammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation ein Nachfragerecht gemäß § 131 Absatz 1d AktG 
zu. 

e) Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Absatz 1 bis 4 AktG 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre 
Bevollmächtigten haben das Recht, bis spätestens fünf Tage vor der Ver-
sammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Hauptversammlung nicht mit-
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zurechnen sind, also bis zum Ablauf des 1. Mai 2026 (d.h. 01.05.2026, 24:00 Uhr 
MESZ), Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung einzureichen. 

Die Einreichung hat in Textform in deutscher Sprache über das InvestorPortal 
zu erfolgen. Stellungnahmen dürfen maximal 10.000 Zeichen (inklusive Leer-
zeichen) umfassen. Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Stellung-
nahmen bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 
Ablauf des 2. Mai 2026 (d.h. 02.05.2026, 24:00 Uhr MESZ), unter Nennung des 
Namens des einreichenden Aktionärs über das InvestorPortal unter 

http://hv.enbw.com↗ 

zugänglich machen. Das Zugänglichmachen wird dementsprechend auf 
ordnungsgemäß zu der Hauptversammlung zugelassene Aktionäre beschränkt. 

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie mehr als 10.000 
Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen, einen beleidigenden, strafrechtlich 
relevanten, offensichtlich falschen oder irreführenden Inhalt haben oder der 
Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen 
und sich nicht vertreten lassen wird (§ 130a Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 126 Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 6 AktG). 

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen 
werden in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt. Das Stellen von 
Anträgen und Wahlvorschlägen (dazu unter Abschnitt II.8 b)), die Ausübung 
des Auskunftsrechts (dazu unter Abschnitt II.8 d)) sowie die Einlegung von 
Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (dazu unter 
Abschnitt II.11) sind ausschließlich auf den in dieser Einladung beschriebenen 
Wegen möglich. 
 

9. Hinweis auf zugängliche Informationen 

Die Gesellschaft hat für die Hauptversammlung unter der Adresse  

http://hv.enbw.com↗ 

eine Internetseite eingerichtet. 

Auf dieser Internetseite sind ab der Einberufung der Hauptversammlung und 
mindestens bis zu deren Ablauf zahlreiche Informationen im Zusammenhang mit 
der Hauptversammlung kostenfrei öffentlich zugänglich. Insbesondere sind hier 
der Text der Einberufung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben und 
Erläuterungen, darunter weitergehende Erläuterungen zu den in Abschnitt II.8 
dargestellten Rechten der Aktionäre, abrufbar. Dort sind auch alle für die 
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Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und Formulare 
bereitgestellt.  

Schließlich werden unter dieser Internetadresse nach der Hauptversammlung 
auch die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht. 
 

10. Übertragung der Hauptversammlung im Internet 

Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre der Gesellschaft wird die gesamte 
Hauptversammlung am 7. Mai 2026, ab 10:00 Uhr MESZ, im Wege der Bild- und Ton-
übertragung über das InvestorPortal übertragen. Einen Link zum InvestorPortal 
finden Sie unter 

http://hv.enbw.com↗ 

Wenn Aktionäre von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen sie sich 
zur Hauptversammlung anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen (siehe 
Abschnitt II.2). Den für den Online-Zugang über das InvestorPortal erforderlichen 
Zugangscode erhalten sie mit ihrer Anmeldebestätigung. Die hier angebotene 
Möglichkeit ermöglicht den Aktionären die Verfolgung der gesamten Haupt-
versammlung über das Internet. Die Zuschaltung ermöglicht aber keine Online-
Teilnahme im Sinne des § 118 Absatz 1 Satz 2 AktG.  

Entsprechendes gilt für eine Teilnahme im Wege elektronischer Zuschaltung durch 
Bevollmächtigte. Die Nutzung des Online-Zugangs über das InvestorPortal durch 
einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmacht-
geber den mit der Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung versandten 
Zugangscode erhält, sofern der Zugangscode nicht direkt an den Bevollmächtigten 
versandt wurde. 

Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die 
Rede des Vorstandsvorsitzenden können auch von sonstigen Interessierten ohne 
Zugangscode live im Internet verfolgt werden (http://hv.enbw.com↗). 

 

11. Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 
zugeschaltet sind, haben das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse der Haupt-
versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation zu erklären. Wider-
spruch kann während der gesamten Dauer der Hauptversammlung bis zum Ende 
der Hauptversammlung über das InvestorPortal unter 
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http://hv.enbw.com↗ 

erklärt werden. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können keine 
Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des die 
Hauptversammlung beurkundenden Notars erklären. 

Den für den Online-Zugang über das InvestorPortal erforderlichen Zugangscode 
erhalten die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten mit ihrer Anmeldebestätigung. 

UTC Zeiten (Angaben gemäß Tabelle 3 EU-DVO) 
Sämtliche Zeitangaben in der Einberufung sind in der für Deutschland 
maßgeblichen mitteleuropäischen Zeit (MESZ) angegeben. Dies entspricht mit 
Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei 
Stunden. 

Weitere Informationen zur Abstimmung (gemäß Tabelle 3 der EU-DVO) 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch 
Briefwahl oder durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter wie nachstehend näher bestimmt auszuüben. Unter 
Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist somit 
auch keine Abstimmung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Die vorge-
sehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 sowie 7 bis 9 haben 
verbindlichen Charakter, diejenige zu Tagesordnungspunkt 6 hat empfehlenden 
Charakter. Die Aktionäre können bei sämtlichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ 
(Befürwortung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme 
enthalten (Stimmenthaltung). 

 

 

Karlsruhe, im März 2026 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
Der Vorstand 
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Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) 
A1  Eindeutige Kennung: 58417084b7e4f011b55096c6c2a55906 
A2  Art der Mitteilung: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung für  
 den 7. Mai 2026 
B1  ISIN: DE0005220008  
B2  Name des Emittenten: EnBW Energie Baden-Württemberg AG  
C1  Datum der Hauptversammlung: 20260507  
C2  Uhrzeit der Hauptversammlung: 08:00 Uhr (UTC)  
C3  Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung ohne physische 
 Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung 
C4  Ort der Hauptversammlung: Ort der Hauptversammlung im Sinne des 
 Aktiengesetzes: Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart. Eine physische Teilnahme 
 am Ort der Hauptversammlung ist nicht möglich. URL zum InvestorPortal der 
 Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur 
 Ausübung der Aktionärsrechte: http://hv.enbw.com  
C5  Aufzeichnungsdatum: 20260415  
C6  Uniform Resource Locator (URL): http://hv.enbw.com 
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Hinweise zum Datenschutz 
für Aktionäre und Aktionärsvertreter 
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten sehr ernst. Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
(Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart 
der Aktien, Vollmachten, Weisungen, Anträge, Wahlvorschläge und Fragen) erfolgt auf 
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Sofern Aktionäre oder Aktionärsvertreter 
den Online-Zugang über das InvestorPortal nutzen, gelten hierfür zusätzliche Daten-
schutzhinweise, die im InvestorPortal jederzeit aufgerufen werden können. Soweit Sie 
die Möglichkeit nutzen, über das InvestorPortal Ihre Aktionärsrechte auszuüben, etwa 
Stellungnahmen in Textform einreichen, das Stimmrecht ausüben (lassen) oder Rede-
beiträge in Form von Videokommunikation halten, verarbeiten wir Ihren Namen und 
Ihre Anmeldebestätigungsnummer sowie den Inhalt Ihres Beitrags. Die Redebeiträge 
sind Teil der virtuellen Hauptversammlung und werden im Livestream im InvestorPortal 
übertragen. 

Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an 
der virtuellen Hauptversammlung zwingend erforderlich und erfolgt zu dem Zweck der 
Ermöglichung einer Teilnahme für jeden sich anmeldenden Aktionär oder Aktionärs-
vertreter. Die Gesellschaft ist für die Erhebung und Verarbeitung verantwortlich. Es ist 
unsere rechtliche Verpflichtung, eine Hauptversammlung durchzuführen und die 
Ausübung des Stimmrechts zu ermöglichen. Hierfür müssen wir die benannten Daten 
verarbeiten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind das Aktiengesetz (AktG), 
insbesondere § 123 Absatz 2 und 3 AktG in Verbindung mit § 16 Absatz 1 der Satzung der 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG und § 129 Absatz 1 Satz 2 und 3 AktG, sowie 
Artikel 6 Absatz 1 c) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Daneben verarbeiten wir 
personenbezogene Daten zur Wahrung der folgenden berechtigten Interessen im Sinne 
von Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO: Organisation und geordnete Durchführung der 
Hauptversammlung. Sofern Aktionäre oder Aktionärsvertreter den Online-Zugang über 
das InvestorPortal nutzen, verarbeiten wir insoweit personenbezogene Daten mit 
Einwilligung der betroffenen Person gemäß Artikel 6 Absatz 1 a) und Artikel 7 DSGVO. 
Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden.  

Alle Aktionäre und Aktionärsvertreter haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichti-
gungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach 
Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der Gesellschaft 
unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:  

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
Gremien & Aktionärsbeziehungen 
Durlacher Allee 93 
76131 Karlsruhe 
oder E-Mail: hauptversammlung2026@enbw.com 
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Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@enbw.com. Er 
steht Ihnen für Fragen zum Datenschutz gerne zur Verfügung. 

Hinsichtlich der personenbezogenen Daten, die wir beim Besuch unserer Internetseiten 
erheben, verweisen wir auf unsere Informationen zum Datenschutz unter der 
Internetadresse https://www.enbw.com/service/datenschutz/. 

Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit unserer 
Hauptversammlung finden Sie in dem Dokument „Datenschutzinformationen für 
Aktionäre und Aktionärsvertreter“, welches unter der Internetadresse 
https://www.enbw.com/service/datenschutz/dokumente kostenfrei öffentlich 
zugänglich ist. 


